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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.04.1957

Norm

1.StVDG §1 ff

1.StVDG §43 Abs6

Rechtssatz

An Vermögenswerten, die niemals deutsches Eigentum waren, von den Alliierten aber beschlagnahmt, innegehabt und

übergeben wurden, hat die Republik Österreich kein Eigentum erworben. Vermögenswerte einer juristischen Person

mit dem Sitz im Inland sind auch dann nicht in das Eigentum der Republik Österreich übergegangen, wenn die

Anteilsrechte der juristischen Person zur Gänze als deutsches Eigentum anzusehen sind. Zur Auslegung des § 43 Abs 6

des 1.StVDG. (Fassung nach Art I Z 7 des 2.StVDG)
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Auch; Beisatz: Nach § 1 Abs 2 des 1.StVDG gelten nur solche Vermögenswerte als beansprucht oder innegehabt im

Sinne des Art 22 des StV, die einer deutschen physischen oder juristischen Person oder dem Deutschen Reich

oder einer seiner Einrichtungen am 08.05.1945 gehört haben (SZ 41/112 ua). (T1)
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